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netlangte feinerfeitS Sezaßlung feines fReggutßabenS. Ger

gtng gerichtlich nor unb bet ÎRidjter nerurteilte ben Käu»

fet bann au<ß zur Sezaßlung beS oollen KaufprelfeS.
®tefe8 Urteil, obfdjon eS noüfiänbig richtig ig, bat auf
Seiten beS Käufers eine außerorbentlldje Empörung her«

norgerufen unb er batte außerordentlich Müße, ftd) mit
bem ©ntfeßeibe abzuffnben.

Sunäcßg mug im oorltegenben gaüe folgenbeS feg»
gegellt werben : SBenn jemanb eine-SBare auf 33ejM>ti<

gung bin lauft, fo gebt bamit bie ©efaßr ber Sache
mit Slbfcßluß beS SettrageS auf ben ©rroerber über.
®er Käufer wirb bei etnem berartigen SerfaufSabfcßluß
fofortiger ©igentümer berSBate. ®er Vertrag ift erfüllt,
unb eS fann ber Käufer nidjt mebr barauf jutüdfom»
men. Stamentltdj aber fann bei einem berartigen Kaufe
unter feinen Umftänben eine Mängelrüge erhoben wer»
ben. IjödjgenS fäme eine Mängelrüge in grage für
Mängel, bie fdjon jur Seit beS Sertrag8abfcßluffe8 be»

ftanben, bamalS aber oetborgen waren. Mängel jeboeb,

bie, wie im norliegenben galle nach SertragSabfcßluß
eingetreten finb, fönnen nidjt geltenb gemacht werben.
®er Käufer bât te ffcß eben im norliegenben galle auch
etwas um bas $olz befümmern foKen; er hätte olel»

leicht mal hingeben fönnen, jidj über Sage unb Stanb»
ort ber Stämme orteniieren, unb nachfeßen, ob bas Çolj
febaben leibet ober nicht.

©8 ift noch beizufügen, baß ber Käufer bei Kaufab»

fc^Iujs bem ©etfäufer noch fdjrifltd) bestätigt bat unb
ihm barin auSbrüdticß gefcßrleben bat, baff er wurm
freies #olj gefauft habe. ®iefe Semetfung ift aber beS«

halb bebeutungSloS, weil baS fpol* auf Seüdjtigung btn
gefauft worben war unb nadßroetsbar im 3ettpunft beS

KaufabfdßluffeS ber SBurm noch uießt im |jolj war.
gätte ber! Käufer bas |jolj ohne norberige Seffcßtigung
gefauft unb im Kaufoertrag auSbtfidlicß Sieferung wurm»
freien $olzeS abgemacht, fo hätte ber Käufer in biefem
gaüe bei Sieferung wurmfiidjigen ^oljeS bte Sieferung
jur Serffigung fieUen fönnen. SBirb aber eine SBare oor
bem Kaufe beßeßtigt, fo fann fle nachher wegen äußer»
lieh wahrnehmbarer Mängel überhaupt nicht mehr zur
Serfügung gefMt werben. ®aran änbert auch bie $at
fache ber granfolteferung nichts.

®le gleichen ©runbfäße finb natürlich ebenfalls maß»
gebenb beim Sd)nlttmarenbanbel. SBenn man Scßnttt«
waren auf Söefichtigung bin fauft unb fie nachher längere
3eit nodj beim Käufer liegen läßt, fo trägt ber Käufer
bie ©efaßr für Seränberungen. SBenn bann fpäter in
etnem folgen gälte ber Serfäufer bte Sdhntttwaren
liefert unb geh biefelben in bebenflidj fd)tecbler«m gu
ftanbe befinben als zur Seit beS SlbfdjluffeS, fo fann
auch tn einem folgen gaüe niemals eine Mängelrüge
erhoben werben, nodj fann bie SBare zur Serfügung ge»

ftcUt werben. ijöcßftenS fönnte ber Käufer eine bloße
Sdjabenetfafjflage einreichen, wenn etwa ber Serfäufer
entgegen feiner Snftruftion gebanbelt bat unb ihm ba

burdj Schaben zugefügt bat. Son einem Surüdfommen
auf ben Kaufoertrag fann aber nfcht bte Siebe fetn.

SBir möchten btefe SfaSfüßrungen tn folgenben Sdjluß
folgerungen zufammenfaffen:

1. Seim Kauf auf Segdjtigung bin gebt baS ©igen»
tum unb bie ©efaßr an ber Sache fofort auf ben Käu»

fer über.
2. ®te ©eltenbmachung einer Mängelrüge für äußer»

lieh wahrnehmbare Mängel ober eine zur Serfügung«
ffeüung ber SBare nach erfolgter Sieferung ift beim Kauf
auf Segdjtigung bl« grunbfäßlich auSgefcßtoffen.

Bei mnt. DoppelSendungen bitten wir zu reklamieren,
um «nnötiae Kotten zu permeiden. Die expedition.

$ür bie 5turfaalinittätige
ein überzeugtet

3a!
@8 bürfte neben ber fcbwetzerifchen ©ewerbegefeßß«'

bung faum eine grage geben, bie ben ©ewerbeffa#
fo febr berührt, wte bie grage ber görberung beS grew'

benoetfeßrS unb ber ©rßaltung ber Kutfäle. ®e*
werbeftanb muß barum in ber Slbftimmung nom 2.

Zember nädjßbin feine ganze Stimmfraft für bie

nähme ber Kurfaallnitiatioe tn bte SBagfcßale werfe"'

$$' aller Kürze foHen zunädjg bte Momente beru^
werben, auS welken bie beutige Situation im grembe»'

oerfebr beroorgegangen ift. -,
Sn bte SunbeSoetfaffung non 1874 würbe ein

tifel 35 folgenben SBortlauteS aufgenommen:
11 „®te ©rricfjtung non Sptelbanfen ift unterfagt. ®j
zurzeit begeßenben Sptelbanfen müffen am 31.
ber 1877 gefdffoffen werben.

SUlfäüig feit bem Slnfang beS SaßreS 1871 erteilt«

ober erneute Konzeffionen werben als ungültig erflä«'
SBaS gab Seranlaffung zur Slufnaßme biefer

ftimmung in bte SunbeSoerfaffung? j,
Sn Sajon (SBalliS) befianb eine Sptelbanf u®'

bem Mufter non Monaco, beren Unterbrfidung in
®at angezeigt war. Kurfaalfpiele aber, wie 1'

beute in grage fteßen unb bie mit Spiel®®?,
fen nidjt oergleicßbar finb, gab eS &®w®'*
nocß nießt. ®ie Seffimmung beS 2lrt. 35 tonnte PJr

alfo nießt auf bte Kurfaalfpiele bezteßen. ®iefe gegß®

lung ßat auch ber SunbeSrat in feiner Serorbnung p"

12. September 1913 auSbrüdlicß gemacht; er fagt b"ï'
baß bie Kurfaalfptele nidjt als Sptelbanfen zu
ten feten unb tnfolgebeffen nidßt unter Slrt. 35

SunbeSnerfaffung fallen.
®te Kurfaalfpiele, wie fte beifpielSwetfe in 9W

treuï, Qnterlafen, Sern, Saben, Suzern
Su g an o betrieben würben, haben nie zu irgenbwelw«
Klagen Sltilaß gegeben. Sie würben etngefüßrt, weil wo

jie feitenS ber fremben ©äfte wünfeßte, welch«
eine ßarmlofe Unterhaltung fanben. SBaS fteß an '

naßmen aus biefem Spiel ergab, reießte gerabe ßlu» "
bie Kofien für bte Kurfäle, bte Kurgärten unb bie v*
menabeu zu beftreiten, welcße ben gremben zu*
gung gegellt würben, unb burften als Seitrag berfew

an biefe Kogen betrachtet werben. SBaS barfiber ßw"
ging, würbe wohltätigen Sweden zugewenbet.

Mißbräu^e famen bei biefen Kurfaalfpielen nießt

Ste fanben in einem offenen Saal ffatt, wo gar bu.

Möglicßfeit beganb, gcß na^ irgenb einer Seite h|u »

was zu gegatten, was nidßt oor bte oolle öffentlich*.
hätte gebradßt werben bürfen. ®tefeS SeugniS geue« "
Solizeioireftoren ber Kurfaalfantone ben Kurfaalfw«;^
überetngimmenb unb reglos aus. SltemalS ergab Fj
ein ©runb zu einem ©tntreten. ©Inzig tn ©ettf» .*1,
baS Sptel nießt burdj eine Kurfaalunterneßmung,
betn bureß etnen ^ßäcßter betrieben würbe, gab eS 4

Klagen Slnlaß. ®er SunbeSrat gtng fofort baran»

bortigen Mißbräucße zu unterbrüden, wortn er mögwh
weife oon bet ©enfer SRegterung nteßt gerabe bte 0

wünfeßte Untergüßung fanb. ®amit würbe bte »TT®

ließe Meinung gegen bie Kurfaalfpiele überhaupt am»

peitfdßt, waS zu einer Qnttiatioe im Sinne ber 9W
bung ber Kurfaalfptele füßrte.

So fam bie Serbotstnitiatioe oom Saßr 19W: L
ganbe, über welche Infolge beS eingetretenen SBeltWteß

etg im Saßre 1920 abgegimwt würbe. ®er Sunbe»

befämpfte biefe QnitiatiPe, weil er in richtiger
nis, baß beren Slnnaßwe ben grembenoerfeßr beetw*^
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verlangte seinerseits Bezahlung seines Restguthabens. Er
ging gerichtlich vor und der Richter verurteilte den Käu-
fer dann auch zur Bezahlung des vollen Kaufpreises.
Dieses Urteil, obschon es vollständig richtig ist, hat auf
Seiten des Käufers eine außerordentliche Empörung her-
vorgerufen und er hatte außerordentlich Mühe, sich mit
dem Entscheide abzufinden.

Zunächst muß im vorliegenden Falle folgendes fest-
gestellt werden: Wenn jemand eine Ware auf Bestchti-

gung hin kauft, so geht damit die Gefahr der Sache
mit Abschluß des Vertrages auf den Erwerber über.
Der Käufer wird bei einem derartigen Verkaufsabschluß
sofortiger Eigentümer der Ware. Der Vertrag ist erfüllt,
und es kann der Käufer nicht mehr darauf zurückkam-
men. Namentlich aber kann bei einem derartigen Kaufe
unter keinen Umständen eine Mängelrüge erhoben wer-
den. Höchstens käme eine Mängelrüge in Frage für
Mängel, die schon zur Zeit des Vertragsabschlusses be-

standen, damals aber verborgen waren. Mängel jedoch,
die, wie im vorliegenden Falle nach Vertragsabschluß
eingetreten sind, können nicht geltend gemacht werden.
Der Käufer hätte sich eben im vorliegenden Falle auch
etwas um das Holz bekümmern sollen; er hätte viel-
leicht mal hingehen können, sich über Lage und Stand-
ort der Stämme orientieren, und nachsehen, ob das Holz
schaden leidet oder nicht.

Es ist noch beizufügen, daß der Käufer bei Kaufab-
schluß dem Verkäufer noch schriftlich bestätigt hat und
ihm darin ausdrücklich geschrieben hat, daß er wurm
freies Holz gekauft habe. Diese Bemerkung ist aber des-

halb bedeutungslos, weil das Holz auf Besichtigung hin
gekauft worden war und nachweisbar im Zeitpunkt des

Kaufabschlusses der Wurm noch nicht im Holz war.
Hätte der" Käufer das Holz ohne vorherige Besichtigung
gekauft und im Kaufvertrag ausdrücklich Lieferung wurm-
freien Holzes abgemacht, so hätte der Käufer in diesem

Falle bei Lieferung wurmstichigen Holzes die Lieferung
zur Verfügung stellen können. Wird aber eine Ware vor
dem Kaufe besichtigt, so kann sie nachher wegen äußer-
lich wahrnehmbarer Mängel überhaupt nicht mehr zur
Verfügung gestellt werden. Daran ändert auch die Tat
sache der Frankolieferung nichts.

Die gleichen Grundsätze sind natürlich ebenfalls maß-
gebend beim Schnittwarenhandel. Wenn man Schnitt-
waren auf Besichtigung hin kauft und sie nachher längere
Zeit noch beim Käufer liegen läßt, so trägt der Käufer
die Gefahr für Veränderungen. Wenn dann später in
einem solchen Falle der Verkäufer die Schnittwaren
liefert und sich dieselben in bedenklich schlechterem Zu
stände befinden als zur Zeit des Abschlusses, so kann

auch in einem solchen Falle niemals eine Mängelrüge
erhoben werden, noch kann die Ware zur Verfügung ge-
stellt werden. Höchstens könnte der Käufer eine bloße
Schadenersatzklage einreichen, wenn etwa der Verkäufer
entgegen seiner Instruktion gehandelt hat und ihm da
durch Schaden zugefügt hat. Von einem Zurückkommen
auf den Kaufvertrag kann aber nicht die Rede sein.

Wir möchten diese Ausführungen in folgenden Schluß
folgerungen zusammenfassen:

1. Beim Kauf auf Besichtigung hin geht das Eigen-
tum und die Gefahr an der Sache sofort auf den Käu-
fer über.

2. Die Geltendmachung einer Mängelrüge für äußer-
lich wahrnehmbare Mängel oder eine zur Verfügung-
stellung der Ware nach erfolgter Lieferung ist beim Kauf
auf Besichtigung hin grundsätzlich ausgeschlossen.

Sti event.vsppeittnOungtn bitten Mit»« ftülamieren,
n« «nnStig« ssstten »u vemelà vie Cxp«ütlsn.

Für die Kursaalinitiative
ein überzeugtes

Ja!
Es dürfte neben der schweizerischen GewerbegeseM

bung kaum eine Frage geben, die den Gewerbesta»
so sehr berührt, wie die Frage der Förderung des Frew'

denverkehrs und der Erhaltung der Kursäle. Der ^
werbestand muß darum in der Abstimmung vom 2.

zember nächsthin seine ganze Stimmkraft für die K«'

nähme der Kursaaltnitiative in die Wagschale werM
W In aller Kürze sollen zunächst die Momente beruhe

werden, aus welchen die heutige Situation im Fremde«'

verkehr hervorgegangen ist. g.
In die Bundesverfassung von 1874 wurde ein

tikel 35 folgenden Wortlautes aufgenommen:
A„Die Errichtung von Spielbanken ist untersagt.
zurzeit bestehenden Spielbanken müssen am 31. DeM
ber 1877 geschlossen werden.

Allfällig seit dem Ankang des Jahres 1871 ert-'M
oder erneute Konzessionen werden als ungültig erklär!.

Was gab Veranlassung zur Aufnahme dieser »e

stimmung in die Bundesverfassung? ^
In Saxon (Wallis) bestand eine Spielbank nach

dem Muster von Monaco, deren Unterdrückung in de

Tat angezeigt war. Kursaalspiele aber, wie N

heute in Frage stehen und die mit Spielban
ken nicht vergleichbar sind, gab es damal
noch nicht. Die Bestimmung des Art. 35 konnte I'?
also nicht auf die Kursaalspiele beziehen. Diese Fê
lung hat auch der Bundesrat in seiner Verordnung vo

12. September 1913 ausdrücklich gemacht; er sagt vor-

daß die Kursaalsptele nicht als Spielbanken zu betrat
ten seien und infolgedessen nicht unter Art. 35

Bundesverfassung fallen.
Die Kursaalspiele, wie sie beispielsweise in Mo«

treux, Jnterlaken, Bern. Baden, Luzern »n

Lugano betrieben wurden, haben nie zu irgendwelche

Klagen Anlaß gegeben. Sie wurden eingeführt, well ma

sie seitens der fremden Gäste wünschte, welche dar

eine harmlose Unterhaltung fanden. Was sich an M '

nahmen aus diesem Spiel ergab, reichte gerade hin. u

die Kosten für die Kursäle, die Kurgärten und vie^r
menaden zu bestreikn, welche den Fremden zur Beri

gung gestellt wurden, und durften als Beitrag derselv

an diese Kosten betrachtet werden. Was darüber htna»

ging, wurde wohltätigen Zwecken zugewendet.
Mißbräuche kamen bei diesen Kursaalspielen nicht

Sie fanden in einem offenen Saal statt, wo gar,«.,
Möglichkeit bestand, sich nach irgend einer Seite hin

^
was zu gestatten, was nicht vor die volle Öffentliche
hätte gebracht werden dürfen. Dieses Zeugnis stellen o

Polizeivirektoren der Kursaalkantone den Kursaalspi^.
übereinstimmend und restlos aus. Niemals ergab w»

ein Grund zu einem Eintreten. Einzig in Genf.
das Spiel nicht durch eine Kursaalunternehmung,
dern durch einen Pächter betrieben wurde, gab es 5

Klagen Anlaß. Der Bundesrat ging sofort daran,
dortigen Mißbräuche zu unterdrücken, worin er möglich

weise von der Genfer Regierung nicht gerade die

wünschte Unterstützung fand. Damit wurde die öw
liche Meinung gegen die Kursaalsptele überhaupt auw

peitscht, was zu einer Initiative im Sinne der Aus?

bung der Kursaalspiele führte.
So kam die Verbotsinitiative vom Jahr 19^.»^

stände, über welche infolge des eingetretenen Weltkrieg.
erst im Jahre 1920 abgestimmt wurde. Der Bundes

bekämpfte diese Initiative, weil er in richtiger Erkev

nis, daß deren Annahme den Fremdenverkehr beeintra^



*». 85
gflnfte. fd&mtta. $>g»»te.-agttnaa („aftetjietMagrj 416

%t» werbe, ßdh über alle bte ©chäbigungen £ïar war,
®®«he bamit unferer ganjen SßoIfSwirtfchaft pgefügt
"utben. Qu ben etbgenöffifdjen Späten fteHte man bem

jMitatiooorfdjtag einen © egenoorf djlag entgegen,
"®* flleidjjeltig mit ber ^nitiatioe pr abftimmung tarn.

garnit mutete man bem SteferenbumSbürger polet
ff'J«r fam au8 ber ©efchichte nicht recht heraus. ®aS,
^fnmmungSergebniS mar bemgemäß ein »erworreneS
M> nach langem f>ht unb $er fteüte man fchlteßltdh
I®ft baß bie 93erbotStnitiatioe mit 6633 Stimmen an«
Wommen roorben fei. SSon 7 Kantonen batte man nldjt

"mal mehr baS UnterlagSmaterial.
®a8 Verbot ber Kurfaalfpiele trat im fjrö^ling 1925

«traft. SB en ige 3ahre hoben genügt, um fetne »er«
WbflntSooUe Söirfung barptun. ®te Kurfäle fämpfen

jt gemaltigen ®eftjiten, unb roenn nid&t tn furjer ßett
Jj® Anbetung eintritt, fte^t ihre ©çiftenj tn ©efaßr.
!?'® müffen aufgehoben roerben. ®amit roirb unfer
j^embenoetfebr unb mit ihm unfere SöolfSwirtfchaft
'Wer betroffen. ®or allem werben unfere ©emerbe
Runter p leiben haben, bie 85 auge m erbe, bie

^agiungSmittelgemerbe, bte SBefleibungSge«
!~®*be unb manche anbete, bte bireft auf ben grem«
e«oetfehr etngefiellt ftnb, mie j. 83. bie Schnitzerei

""b bie Klöpplerei.
Unb nun, fchweijerifcher ©eroerbeftanb, mirb eS an

'* l®tn, bte Sdfjäbigungen, welche bte 33erbotStnitiati»e
»«bracht hat, wteber p forrigieren. ®aS wiU bie

8urfflal«3ntttattoe,
.°®«he bte bis pm grühting 1925 betriebenen harm=
J®" Kurfaalfpiele wteber plaffen unb bamit bie Kur«
|2J® erhatten unb unfern ftcembenoetfehr förbern wiU.

e bte Quitiatioe abgefaßt unb ber oorgefchlagene neue

rjjttel 35 ber SBunbeêoerfaffung rebigtert ift, ftnb Miß«
/«ndhe irgenbmelcher Qtrt bireft auSgefchloffen. Man
«Un alfo mit gutem ©ewiffen bem neuen SBotfchlage

J® oufttmmung geben. Unb ernft unb brlngenb muß
©emerbeftanb tn fetnem ureigenften Qntereffe ber

Xp erteilt werben, am 2. ®ejember nächftbln für biefe
•Vorlage etn überzeugtes in bte Urne p werfen!

®ern, ben 10. SJiooember 1928.

®er ^ßräfibent beS

Schweiber» ©ewerbeoerbanbeS :

®r. ®fcßumi, 9iationalrat.

Slulturnufanbcn.
bem „©djmijer. ©eraertietatenber" 1929. Verlag S8üd)ter

® ®o., SSern. ^ßreiS in Seinroanb §r. 3.50, in Seber $r. 4.50.)

». .®er größte ffteicßtum eines SBolfeS ift feine Arbeits=
Jtft. ®er SBert ber arbeitsfräfte wirb beftimmt burch

Uhb ^egtab ber nationalen Kultur. ®tefe p erhalten

W W förbern, gehört p ben oornehmften Aufgaben
®* Staates.

w *18 mefentliche Kulturaufgaben ftab p nennen: 33er-

Oef Sörberung ber 83erufStüchtigteit, ©rhaltung eines
^lmtben, arbeitsfräftigen unb arbeitsfreubigen Stach'
fc'^fes, gefepch« Drbnung ber SlrbeitS« unb Sehroer«

tniffe, Schuh ber rebltdjjen Arbeit.

^ Süefe Aufgaben foHten gelöft werben namentlich burch
to® «tbgcnöffifche ©emetbegefehgebung, beren ernfthafte
v^anbnahme unb ffirlebigung ber ©emerbeftanb feit
^"hren »erlangt.
bu e heutige SEBirtfdfjaftSlage lehrt uns ferner tn etn-

hilf Pcher äßetfe, burch oermehrte Staats < unb Selbft
Q/i l.^afür p forgen, baß unfere arbeitsfräfte nicht burdh

& ®«re arbeitsbeblngungen ober billigeren SebenSun«
Jwlt pr luSmanberung oerleitet werben. ïtadE) biefer
'"htung tütig p fein, heißt ebenfalls Kulturarbeit leiften.

®ie Sofung unfereS ©emerbe« unb |janbetêfianbeS
für bte 3ufunft muß fein: 2Bo möglich unb folange wie
möglich mit bem Staat für bie prioate 9Birtf<haft. ®a8
große 8t«I unfereS StrebenS fet aber ber mirtfdijafttiche
triebe.

triebe, Freiheit, iRedht unb Drbnung finb
bie ©runblagen alle S wirtfdhaftlidhen ®e
beihenS. ®ie freie ^Berufsausübung barf nicht burdh

atlp enge 33orfdhriften eingeengt unb behlnbert werben.
®te SlrbeitSfrüfte unb geifiigen Anlagen müffen ftdh frei
entwideln unb pm SBohle ber ©efamthett auSwirfen
fönnen. ®ie wahre Freiheit wiK jebodh feine rechtmäßigen
Sntereffen oerlehen. SJlit ber Freiheit muß alfo audh bie

Drbnung oerbunben fein, bamit bie ungebunbene gret<
hett nidht mißbraucht wirb.

(^iftcnpinimiim bes ^nubroerfimeifters.
(ßorrefponbettj.)

Süadh unfetm SdhulbbetreibungSgefeh fönnen Sohn«
guthaben, ©ehalte unb ®tenftetnfommen nur fomeit ge<

pfänbet werben, als fte nicht nach bem ©rmeffen beS

83etretbungSbeamten bem Schulbner unb feiner Familie
unumgänglich notwenbig finb. Dbmohl nun baS ©efeh
unter Gegriffen Sohnguthaben, © halten unb ®ienftein=
fommen tn erfter Stnie bie Vergütung beS SlrbeitgeberS
an ben SlngefteUten aus ®tenftoertrag im auge hat« ift
bie Sîechtfpredhung ridhtigerweife entfpredhenb bem wirf«
liehen Sinn beS ©efeßeS bap gefommen, auch ^orberungen
beS ^anbwerfmeifierS aus SBerfoerträgen tnfoweit als
unpfänbbar p bejet^nen, als bartn ber ©rtrag ber
eigenen arbeit beS SdfjulbnerS enthalten ift. Selbftoer«
ftänbli^ finb auch foldhe gotberungen aus SBerfoer«

trägen nur fowett unpfänbbar, als fie für ben Unter«
halt beS SchulbnerS unb feine Familie unbebingt not«
wenbig finb. ®erjenige ®etl ber gorberung aus SEBerf«

»ertrag aber, ber bte ©ntfdhäbigung für oerwenbeteS
ÜUaterial unb ben Sohn einer |>tlfsfraft (arbeitet, ®e«

hilfen ufw.) barftellt, fann unbefdhränft gepfänbet wer«
ben, abgefehen baoon, ob Material unb Sohn bephU
feien.

®te iBetreibungSbehörben gehen bei biefer SßrajciS ba«

»on aus, baß auf baS wirtschaftliche SBerhältniS abp»
ftellen fei unb baß ber fpanbmerfmetfter nicht fdhledhter
gefteüt werben bürfe als ber Sohnarbeiter, ber ja ohne«

hin alle Stififen beS felbftänbigen ^Berufes übernommen
hat. Söürbe man bem Çanbmerfer bas arbeitSprobuft
im »ollen Umfang pfänben, fo würbe er fa aller Mittel
beraubt, um feinen 83etuf weiter ausüben ju fönnen.
®amit ift bie ^rajciS bap gelangt, auch ben in Stot
geratenen fpanbmetfet p fchüfeen unb ihm baSfelbe Stecht

angebeihen p laffen, bas ber unfelbftänbig ©ewetbenbe
fdjjon längft genoß.

®r. f>. ©lamer, StecßtSanwalt, 3ö«tch.

üo!k$wirt$cbaft.
gabrifbauten. ®urdh bte ©ibgenöffifchen ga«

brifinfpeftorate ßnb tn ben Monaten Januar bis
Dftober 1928 tnSgefamt 808 SBauöotlagen begut«
adhtet worben; ba»on 156 St eub au ten. ®te meiften
33otlagen betreffen bte Mafdhlnentnbuftrte, bte d^emifc^e
Onbuftrie, bte Metalllnbufttte unb bie Çoljinbufirle.

Steotfion ber Iantonal«jürdherifchen Straßen« unb
Saugefeggebnng. ®er SSetbanb jürcherifcher ©emeinbe«

präfibenten nahm an fetner ©eneraloetfammlung, geftügt
auf ein ortentterenbeS Steferat »on ©emeinbetngenieur
aufbermauer folgenbe Stefolution an: „®er SBetbanb

5». «s Mustr. schttetz. Ha«dW. Ze»tn«g („Metsterdlê, 41k

^gen werde, sich über alle die Schädigungen klar war,
^"che damit unserer ganzen Volkswirtschaft zugefügt
wurden. In den eidgenössischen Räten stellte man dem
Minativvorschlag einen Gegenvorschlag entgegen,
^ gleichzeitig mit der Initiative zur Abstimmung kam.

Damit mutete man dem Referendumsbürger zuviel
U'Er kam aus der Geschichte nicht recht heraus. Das,
Abstimmungsergebnis war demgemäß ein verworrenes
und nach langem Hin und Her stellte man schließlich
i^st, daß die Verbolstnitiative mit 6633 Stimmen an-
MNommen worden sei. Von 7 Kantonen hatte man nicht
Minai mehr das Unterlagsmaterial.

Das Verbot der Kursaalsptele trat im Frühling 1925
." Kraft. Wenige Jahre haben genügt, um seine ver-
vungnisvolle Wirkung darzutun. Die Kursäle kämpfen
M gewaltigen Defiziten, und wenn nicht in kurzer Zeit
Le Änderung eintritt, steht ihre Existenz in Gefahr,
»w müssen aufgehoben werden. Damit wird unser
Nemdenverkehr und mit ihm unsere Volkswirtschaft
u?wer betroffen. Vor allem werden unsere Gewerbe
Munter zu leiden haben, die Baugewerbe, die

^hrungsmittelgewerbe, die Bekleidungsge-
?^rbe und manche andere, die direkt auf den Frem-
enverkehr eingestellt sind, wie z. B. die Schnitzlerei

"Ud die Klöpplerei.
Und nun, schweizerischer Gewerbestand, wird es an

'b setn, die Schädigungen, welche die Verbotstnitiative
«Macht hat, wieder zu korrigieren. Das will die

^.. Kursaal-Initiative,
Mche die bis zum Frühling 1925 betriebenen Harm-

Kursaalsptele wieder zulassen und damit die Kur-
M erhalten und unsern Fremdenverkehr fördern will.
U à

die Initiative abgefaßt und der vorgeschlagene neue
Mkel Zg hex Bundesverfassung redigiert ist, sind Miß-
/auchz irgendwelcher Art direkt ausgeschlossen. Man

also mit gutem Gewisien dem neuen Vorschlage

^ Zustimmung geben. Und ernst und dringend muß
nM Tewerbestand in seinem ureigensten Interesse der
Ml erteilt werden, am 2. Dezember nächsthtn für diese
Vorlage ein überzeugtes Ja in die Urne zu werfen!

Bern, den 1V. November 1928.

Der Präsident des

Schweizer- Gewerbeverbandes:
Dr. Tschumi, Nationalrat.

Kulturaufgaben.
dem „Schweizer. Gewerbekalender" 1929. Verlag Büchler

Eo., Bern. Preis in Leinwand Fr. 3.50, in Leder Fr. 4.5V.)

«.Der größte Reichtum eines Volkes ist seine Arbeits-
Der Wert der Arbeitskräfte wird bestimmt durch

um.
Höhegrad der nationalen Kultur. Diese zu erhalten

d., öu fördern, gehört zu den vornehmsten Aufgaben
2 Staates.

^
Als wesentliche Kulturaufgaben sind zu nennen: Ver-

Mte Förderung der Berufstüchtigkeit, Erhaltung eines
b'Unden, arbeitskräftigen und arbeitsfreudigen Nach-
M7"bs, gesetzliche Ordnung der Arbeits- und Lehroer-

"Nisse, Schutz der redlichen Arbeit,
u Diese Aufgaben sollten gelöst werden namentlich durch

^ eidgenössische Gewerbegesetzgebung, deren ernsthafte
Landnahme und Erledigung der Gewerbestand seit
"Uhren verlangt.

Die heutige Wirtschaftslage lehrt uns serner in ein-

hilt sicher Weise, durch vermehrte Staats- und Selbst
.«'e dafür zu sorgen, daß unsere Arbeitskräfte nicht durch
Ästigere Arbeitsbedingungen oder billigeren Lebensun-
mUlt zur Auswanderung verleitet werden. Nach dieser
"Münz tätig zu sein, heißt ebenfalls Kulturarbeit leisten.

Die Losung unseres Gewerbe- und Handelsstandes
für die Zukunft muß sein: Wo möglich und solange wie
möglich mit dem Staat für die private Wirtschaft. Das
große Ziel unseres Strebens sei aber der wirtschaftliche
Friede.

Friede, Freiheit, Recht und Ordnung sind
die Grundlagen alles wirtschaftlichen Ge-
deihens. Die freie Berufsausübung darf nicht durch
allzu enge Vorschriften eingeengt und behindert werden.
Die Arbeitskräfte und geistigen Anlagen müssen sich frei
entwickeln und zum Wohle der Gesamtheit auswirken
können. Die wahre Freiheit will jedoch keine rechtmäßigen
Interessen verletzen. Mit der Freiheit muß also auch die

Ordnung verbunden sein, damit die ungebundene Frei-
heit nicht mißbraucht wird.

EKeiWinimm des HNdimdmeifters.
(Korrespondenz.)

Nach unserm Schuldbetreibungsgesetz können Lohn-
guthaben, Gehalte und Dtenstetnkommen nur soweit ge>

pfändet werden, als sie nicht nach dem Ermessen des

Betretbungsbeamten dem Schuldner und seiner Familie
unumgänglich notwendig sind. Obwohl nun das Gesetz
unter Begriffen Lohnguthaben, G halten und Dienstein-
kommen in erster Linie die Vergütung des Arbeitgebers
an den Angestellten aus Dtenstvertrag im Auge hat, ist
die Rechtsprechung richtigerwetse entsprechend dem wirk-
lichen Sinn des Gesetzes dazu gekommen, auch Forderungen
des Handwerkmeifters aus Werkverträgen insoweit als
unpfändbar zu bezeichnen, als darin der Ertrag der
eigenen Arbeit des Schuldners enthalten ist. Selbstver-
ständlich sind auch solche Forderungen aus Werkoer-
trägen nur soweit unpfändbar, als sie für den Unter-
halt des Schuldners und seine Familie unbedingt not-
wendig sind. Derjenige Teil der Forderung aus Werk-
vertrag aber, der die Entschädigung für verwendetes
Material und den Lohn einer Hilfskraft (Arbeiter, Ge-
Hilfen usw.) darstellt, kann unbeschränkt gepfändet wer-
den, abgesehen davon, ob Material und Lohn bezahlt
seien.

Die Betreibungsbehörden gehen bei dieser Praxis da-
von aus, daß auf das wirtschaftliche Verhältnis abzu-
stellen sei und daß der Handwerkmetster nicht schlechter
gestellt werden dürfe als der Lohnarbeiter, der ja ohne-
hin alle Risiken des selbständigen Berufes übernommen
hat. Würde man dem Handwerker das Arbeitsprodukt
im vollen Umfang pfänden, so würde er ja aller Mittel
beraubt, um seinen Beruf weiter ausüben zu können.

Damit ist die Praxis dazu gelangt, auch den in Not
geratenen Handwerker zu schützen und ihm dasselbe Recht
angedeihen zu lassen, das der unselbständig Erwerbende
schon längst genoß.

Dr. H. Glarner, Rechtsanwalt. Zürich.

VMMttîchâ
Fabrikbauten. Durch die Eidgenössischen Fa-

brikinspektorate sind in den Monaten Januar bis
Oktober 1928 insgesamt 803 Bauvorlagen begut-
achtet worden; davon 156 Neubauten. Die meisten

Vorlagen betreffen die Maschinentndustrte, die chemische

Industrie, die Metallindustrie und die Holzindustrie.

Revision der kantonal-zürcherifchen Straßen- und
Baugesetzgebnng. Der Verband zürcherischer Gemeinde-
Präsidenten nahm an seiner Generalversammlung, gestützt
auf ein orientierendes Referat von Gemeindetngenieur
Aufdermauer folgende Resolution an: „Der Verband


	Für die Kursaalinitiative ein überzeugtes ja!

